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Im Folgenden einige ausgewählte Aspekte des Schutzes von Flüchtlingen und subsidiär Schutz-
berechtigten in Deutschland, die im In- und Ausland kontrovers diskutiert werden. 

1. Aussetzung des Familiennachzuges für minderjährige subsidiär Schutzberechtigte 

Für Menschen, die in Deutschland seit dem 17. März 2016 subsidiären Schutz genießen, 
wurde in der Bundesrepublik das Recht auf Nachzug der Kernfamilie – Ehepartner, Eltern, 
Geschwister – ausgesetzt (§ 104 Abs. 13 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)). Dies hat insbeson-
dere im Hinblick auf minderjährige subsidiär Schutzberechtigte zu Kritik im In- und Aus-
land geführt. Die Kritik stellt vor allem darauf ab, dass die Bundesrepublik ihre Verpflich-
tungen aus der VN-Kinderrechtskonvention sowie der Europäischen Menschenrechtskon-
vention durch Aussetzung des Familiennachzuges verletze. Befürworter der Aussetzung 
sehen keine Verletzung völkerrechtlicher Regelungen. 

Mit dieser Frage befasst sich die Ausarbeitung „Vereinbarkeit der Regelungen des Asylpa-
kets II betreffend die Aussetzung des Familiennachzugs für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge mit der VN-Kinderrechtskonvention (KRK)“ der Wissenschaftlichen Dienste 
des Deutschen Bundestages vom Februar 2016.1

In einem Beitrag jüngeren Datums befasst sich Benedikt Behlert auf www.verfassungs-
blog.de mit der Frage und zeigt auf, dass es sehr wohl völkerrechtliche Regelungen - auf 
Ebene der VN, aber auch der EU - gebe, die durch § 104 Abs. 13 AufenthG verletzt worden 

1  Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Vereinbarkeit der Regelungen des Asylpakets II betref-
fend die Aussetzung des Famili-ennachzugs für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit der VN-Kinder-
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sein könnten.2 Er legt auch dar, in wieweit insbesondere die wiederholte Positionierung 
der Vereinten Nationen, vor allem von deren Kinderrechtausschuss, sowie Urteile des Eu-
ropäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, in dieser Frage einschlägig seien und eine 
Verletzung völkerrechtlicher Regelungen durch § 104 Abs. 13 AufenthG nahelegten. 

Ebenso hat das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) in einer Stellungnahme zur 
öffentlichen Anhörung im Hauptausschuss des Bundestages am Montag, dem 29. Januar 
2018 seine Position zur Aussetzung des Familiennachzuges dargelegt und das Fazit gezo-
gen, dass dieser grund- und menschenrechtswidrig sei.3

2. Resettlement 

Die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sich am Resettlement-Programm der EU und 
hat sich in dessen Rahmen zur Aufnahme von 10.200 Menschen bekannt. Die über das Re-
settlement-Programm aufgenommenen Menschen erhalten per § 23 Abs. IV des AufenthG 
einen besonderen Status, der sie faktisch den Asylberechtigten gleichstellt. Einen Über-
blick über die Zahl und die Herkunft der aufgenommenen Menschen sowie den rechtli-
chen Rahmen (Voraussetzungen, Durchführung, Rechtsstatus) bietet der Caritasverband 
auf seiner Webseite zum Resettlement.4

*** 
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